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Protokoll vom ~ 5.: .J.uH;:~88 Nr . . Y72. 
..... •• •• ' •• ,J • 
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,.9~staJ..t.~,;I~gspic:u:i •obs_tg~;rj:en• /, OG Weingarten 1 
;;:Ted~~e·i~e:: Gen,el:mti_gi,mg ·· · · 

. A., Mit_ Eingabe v9m. ·5., Mai,1988_en;m.cht,die 9rtsyqr-
• i. . . . ' . ;· ; -. - . . . . . ·--~ ' .. - ".._ . 

§ö teJ:l.~J:'schaf t.,~eJ..!?-.$i'!:r;t~n }lm 9.~~e-);~p.e~IJIJ$.ung des - .... . ' ' - - .. ' ' . . ,. ·- :-' . ·- :'" . . . 

Ges~c?t.~ungsp_,l.a\ls "0!:>~ tgg;r~~n.". 

Die. !Sffepj:l_icfie Auflage .e.r:folgte ·y9m. ~1.8. M~_rz .. bis 
~- • .. · l .- • - . :- ~ . . : __ . • __ . . . ': : :.• •. ; ' .... i ,; ··' .' 

.. :).8. }~fP _ ,19.88 ~it: Pu_bl_ikc?tion; .im~:~rn:t:~"b,J;?,~td'lr·.:. l_L · 

Während dieser :Frist gingen beL der:. Ortsbehörde ,.,._ , __ .,. ·- -~ ·: . --- _· . - .. _ .- ... ~- .. --::=- :·_· •. \!··:::... :·: .. -::· : . _._.; . .- . ·_:: ·c.·:.-

_k,eine EJp_spras:;pen ein.; .?:be_nso ~.1,1rde ,;von der Mög.- . 
. - . .. . ' . -- ·-·- - . - . -· -. ·- '· . - .. . . ~-

.. li.chkei t des. fakulta·tiven.• Referendums ·kein. Gebrauch 
~- .,_ :-· P":;~ ·. :.:- -: -:··_·· ... : -~·-:-:- ~~' · .... ···:·. ··-··,,.-.. ;. ·.-:··~ ,._._;·_ ·;;,.·, • .-.·... . · .. ;· .. 

gem?.<;:l:lt •. N?t.Gh9.~m :!:>~,im Bapd~p,Cirt,emen t au,ch ke,i.ne - , : 
- '· :. . • . .. .. . . '· . • . . - . . ·. ·- : •; .. '~ <:~ •. '·-" . '-• . . .. ' .-. • . •.. :: 

:c,RE;!kur~e·. g~g_§!:fl.·,?-Je, !3qpde;r:-J::i.<;!),l9F.s:tJ?-,\lP,g .. ':Prf:i~_g,en,., §5::tept 
• .._ ' ' l. ~ . . .. • • ' . ~ ··• - ·- ' • . . ·- . . • • . • • ...,. • - _. ~. . ' p~ l .. - .• I - ' - • • 

. dE;!r. Gep&h!ni.,gl,lpg ,in,, Jq:rmel).er. !'!,.ins .i,.,s:htn pis:;hts. j.m 
•: ·: ".":-'-' ; •• _:.;. ~ :, : • • •·" • • ! • ,; ·- • • '• ~ • • • • • : • • • • • •• •• '•' • ·' I • • .". •" f j •. ~ o" • 

.. !1~<;Je. 
'·'·- ; ..• ' 

. ·' .. ·, 

:'. ~., ,fm<i~:~:hmen, <:]e:r. F~'9~E;!::Jlp9~fi:lt;t.i;chen 9.~11:7-?TJ,g:u~'g> ,d_rr 

,, 1?3Ji!fn:~J5?f~~p.J-;c~~g:u.~g:;:YPil; ~f.~E~flEJi7n, .( ~Ms,_. f:ir ·- ?~ ovy9m 
._ J? .,;i~~i,, ~H~.7 l ,: ~-f?er :Jm~,J?t.~P?~F~iv:J :~P~tE;!r7 ~!fJ.erl "+e 

, p.~r. "V9.:r,P.~.pa;Lt_, PP9:~9J9:9P t, ~. e.f!~s10 ~ •. tpe:· V.rn;'f.a!1~1,1,1pg 9-er 
_..._ . ._ '· .. - •.-'··· ":·.: -'· -- -·' ·'·':··L· . .JJ.. ···' ·. ~· ~-, .·•.~· ·-· -· -··. '·' ,__,,, .. .....,. ·.• ·- .•.••. -' •· .. 

::,~~~-~f':;'.~~F'~PN?F~e\;,,'!P· ö$~_liqh:~·~'rs: .. r9.?~F9.P!f~s in. de-

, ~,.i,.rH·.i?'~s~.P~-~.9:~~\~r·t~ Ifpr,, 1~ri~~ ~"J?+cN~i·~+g:E;!m. e7~f.?s 
. [Jn.~sc.9r~~a·tMH!9~:~.Pt~P:~s,. nt?+~~n, d~r~. j Jn~ Nach-

,,(c?Chi:~UI)g .. ?-t~~rr2 p;s tr~SWT~u.~g .. , J(fl t;, ,r;,tm,': dJe.~ P:J~~pmrnis-

, ~.i.'?n L f;Or, ~~.i,.nen J7il:. Q.}~.ser . R~.~r·rv~?'ll:\l,_J,9pe. ?-,en, Ge

~:~_?J..tl,l~\Jsplan ~''Obßtg~:r,):,~n'' • erla,~~~n ·;.~,in~ .13~!?:<::?1\lss 

. p!:>~r.-;9-Je, Umw.S~pdlu!(g.;9-A,.~ses Gebietes. ,i.n .. definit.ive 
. -) . ' . ~ -· . . ·-· . . . . . .· .. ' . . ·. . . . ' . ' . ' ... 

Ba.uzone .. ;Liegt .J:lil)geg~n .. ni.cht vpr •. Mit,d;ies~m <;;e-' ..... '~ .. ..' .:. . : '.. . ' ' .... ·. . . ( . . . ' ':. ·._ . ,... ' ·. ·- . . ·, . ~.. . . 
. sta~ tul)g~P}..S~n- .;t.i~gt.,;~~pr,, die .. planungs,:recptliche 

: . I • ' • • • ' ~ I - ' • ' • • •.. \; .• • '· . ' t-· . -· . I • _·: • ~ L . . ; ' .· • . . < 



- 2 -

Baureife gernäss § 74 lit. a BauG vor, die Erschlies

sung nach lit. c muss jedoch zuerst noch erbracht 

werden. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, dass die 

Löschwasserversorgung nicht den Feuerschutzvor

schriften entspricht. Das Reservoir Weingarten be

findet sich auf einer Höhe von ca. 540 m.ü.M. Die 

höchsten Baubereiche liegen über 521 m.ü.M., so dass 

die in § 34 der Verordnung des Regierungsrates zum 

Gesetz über den Feuerschutz geforderte Druckleistung 

.für Hydrantenanlagen von mindestens 4 b.ar Fliess

druck nicht erreicht wird. Die höher gelegenen 

Bereiche dieses Gestaltungsplanes dürfen also erst 

dann für die Ueberbauung freigegeben werden, wenn 

diese Löschwasserverhältnisse verbessert sind. Der 

Gemeindebehörde wird deshalb empfohlen, das Um

wandlungsverfahren erst nach erfolgter Erschlies

sungskreditsprechung durch die Gemeindeversammlung 

vorzunehmen. Dabei ist durchaus auch ein etappiertes 

Vorgehen denkbar, denn gernäss Ziffer 4.13 der Sender

bauvorschriften (S~V) soil ohnehin eine langsame 

Ueberbauung angestrebt werden. Es ist.noch festzu-

halten, dass das Detailprojekt über die kanalisa

tionstechnische Erschliessung dem Baudepartement 

separat zur Genehmigung einzureichen ist . 

. C. Dieser Gestaltungsplan will in erster Linie eine 

bessere Einpassung der Neubauten erreichen, denn 

dieses Hangbaugebiet liegt exponiert .und stellt 

somit an Neubauten sowohl vom Landschafts- wie vom 

Ortsbild her recht hohe Anforderungen. Mit der vor

gesehenen schmalen Stichstrasse, die mehr oder we-

, niger der Fallinie des Hanges folgt und den daran an

stossenden hangparallelen Baube~eichen wird versucht, 

die vorhandene Siedlungsstruktur von Weingarten 
. . . . . . ' : 

fortzusetzen. Die zpsätzlich festgelegten Höhen-

lagen und Firstrichtungen oer Gebäude sowie die 
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strengen Gestaltungsvorschriften verdeutlichen diese 

Zielsetzung. Insgesamt ist festzustellen, dass mit 

diesem Gestaltungsplan die Voraussetzungen für eine 

gute Bebauung dieses Hanges geschaffen sind. 

Die unter Ziffer 4.1 SBV vorgesehene Privater

schliessung widerspricht aber den Vorschriften von 

§ 32 und § 54 des Baugesetzes. Der Gestaltungsplan 

ist eindeutig ein Planungsinstrument der Gemeinde 

und hat unter anderem auch die Erschliessung der 

Baugrundstücke zu ordnen. Die Durchführung von 

Erschliessungsanlagen ist ebenfalls Sache der 

Gemeinde; die Privaterschliessung wird nach 

thurgauischem Baurecht nicht zugelassen. Im vor

liegenden Fall, wo ohnehin rasch mit verschiedenen 

Eigentümern gerechnet werden muss, wird diese Ziel

setzung des Gesetzgebers offensichtlich. Die Ge

meinde hat deshalb gestützt auf das Baugesetz die 

Erschliessungsanlagen (Stichstrasse mit Kanali

sationshauptstrang, Wasser- und Elektrostamm

leitung) selbst zu erstellen. Der Beizug der Grund

eigentümer zur Finanzierung ist deswegen nicht aus

geschlossen. Es wird in diesem Zusammenhang auf 

die §§ 62-73 SauG verwiesen. Der letzte Absatz 

dieser Ziffer 4.1 SBV kann folglich nicht genehmigt 

werden. 

In diesem Fall ist auch die Ausnützungsberechnung 

unrichtig. Wie bereits im Vorprüfungsbericht des 

Baudepartements festgehalten wurde, dürfen gestützt 

auf § 15 Bauv weder bestehende noch geplante öffent

liche Verkehrsflächen zur anrechenbaren Landfläche 

dazugezählt werden. Bei der vorgesehenen Strassen

breite von 4.20 mundeiner Länge von 95.70 m ~ird 

die zur Berechnung der Ausnützungsziffer massgebende 

Landfläche um 405 m2 kleiner. Dies hat somit zur 

Folge, dass sich auch die maximal zulässige Brutto

geschossfläche um 121.50 m2 reduziert. Sofern diese 
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Fläche über alle Baubereiche gleichmässig verteilt 

abgezogen wird, erfährt das Ueberbauungskonzept 

dadurch keine wesentliche Veränderung. Demzufolge 

steht einer Genehmigung dieser Planung trotzdem 

nichts im Wege. Die Gemeindebehörde hat aber dem 

Amt für Raumplanung eine Kopie des neuen Nutzungs

nachweises, spätestens bis zum Vorliegen der 

ersten Umwandlungsetappe, nachzureichen. 

D. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dieser Ge

staltungsplan, abgesehen von der vorgesehenen 

Privatstrasse und folglich der falschen Aus

nützungsberechnung, den Anforderungen von § 32 

BauG entspricht. Der Genehmigung mit entsprechen

den Vorbehalten steht somit aus planerischer 

Sicht nichts entgegen. 

Auf Antrag des Baudepartementes 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der von der Ortsvorsteherschaft Weingarten beschlos

sene Gestaltungsplan "Obstgarten'' wird im Sinne 

der Erwägungen mit nachstehenden Vorbehalten teil

weise genehmigt. 

a) Der letzte Absatz der Ziffer 4.1 der Sonderbau

vorschritten wird nicht genehmigt. Die Er

schliessung ist Sache der Gemeinde. 

b) Die Ausnützungsberechnung ist im Sinne der Er

wägungen zu überarbeiten. Dem Amt für Raum

planung ist eine Kopie der Neuberechnung bis 

spätestens zum Zeitpunkt der ersten Umwandlungs

etappe, zu Handen des kantonseigenen Planungs

exemplars, einzureichen. 
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2. Mitteilung an: 

- Ortsvorsteherschaft Weingarten, 9508 Weingarten, 
unter Beilage von drei Plandossiers mit Genehmi
gungsvermerk bzw. Nichtgenehmigungsvermerk ge
mäss Ziffer la des Dispositivs 

- Ingenieur- und Architekturbüro M. Lüscher, 
Matzingerstrasse 20, 9506 Lommis 

- Baudepartement 

- Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 

- Amt für Raumplanung unter Beilage eines Plan-
dossiers mit Genehmigungsvermerk bzw. Nichtge
nehmigungsvermerk gernäss Ziffer la des Dispo
sitivs und der Akten 
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